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Waldleute und verhandelten als Vorstand „in Rates Weise"); 
entscheidend war die Mehrheit der Stimmen, bei Stimmengleich­
heit gaben die weiseren von den Waldleuten den Ausschlag?) 
War neues Recht zu setzen (oder eine Schuld aufzunehmen), 
so erforderte dies stets die Zustimmung der Waldleute, wobei die 
Stimmen mehr gewogen als gezählt wurden?) Die Sechsmannen 
führten die Selbstverwaltung des Berges, hielten aber auch 
Gericht „um des Berges Not" Ihre ältere iurisüictio, die 
1290 mittelbar anerkannt war*) und 1306 von ihnen selbst 
berufen wird ^), war eine von Ursprung autonome, vergleich­
bar etwa dem iuüicium 6e cibariis der Bürgergemeinde °), 
und wurde nach dem Zeugnis der Bergstatuten (Art. 196) vor 
dem Münster gepflegt. Sie stand neben der Rechtsprechung des 
Lerggerichts unter dem Bergmeister und neben dem Forstding 
unter den Förstern?) Wer den Vorsitz führte, erhellt nicht, ver­
mutlich einer der Sechsmannen. Letztere waren im übrigen kor­
porativ im echten Forstding zuerscheinen verpflichtet (Art. 180) b), 
das alle zu besuchen hatten, die sich im Walde ernährten?) Für 
das fortlaufend tagende Lerggericht findet sich eine gleiche 
Verpflichtung begreiflicherweise nicht. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
übten die Sechsmannen dem Gerichte gleich, so datz nicht wider­
sprochen werden konnte, was vor ihnen gewillkürt war (Art. 142).

Die Sechsmannen hielten Amtleute, deren Stellung 
ob eigentliche Nörperschaftsbeamte oder Gerichts- und Berg- 
verwaltungsbeamte sich verwischte, seit die Montanen auch 
das Berggericht erworben hatten, wovon die Bergstatuten aus­
gehen. Sie erscheinen sämtlich als ihr Gesinde, ihnen eidlich ver­
pflichtet: so der Fronknecht, der unter anderem vor das Münster 
wie vor das Gericht auf dem Berge zu laden hatte, der Feuer-

r) Bergstat. a. 144.
-) Das. a. 146.
') vas. a. 147.
*) 5. oben 5. 205 Nnm. 3.
°) UB. III Nr. 149: ia ynsntuin nostra iurisdtotio se extendit, 
') SrSlich: Sav.Zs. 47, 367.
') 5. oben 5. 185.
*) dar senilst de sssrnan to reobte to körnen oder oro knrnpen^e to 

senden,
') Sorststatuten a. 7.
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